
Beitragsordnung des Greenkeeper Verband Deutschland e. V. (GVD)  
Gültig ab 01.01.2026 

 

1. Ordentliche Mitglieder (§ 3 Abs. 1) 

Ordentliche Mitglieder sind Personen, die aktiv im Greenkeeping auf einer Golfanlage oder Sportanlage tätig sind. 

 

Leistungen: 

- Aktives Stimm- und Wahlrecht 

- Unfallversicherung (Head-Greenkeeper mit doppelter Versicherungssumme) 

- Zuordnung zu einem Regionalverband (RV) 

- Zugang zum Login-Bereich der Homepage 

- Maßgeblich ist die Tätigkeit – nicht der Ausbildungstitel. 

 

Mitgliedsbeiträge: 

Head-Greenkeeper:   215,00 € 

Greenkeeper:    160,00 € 

Platzarbeiter:     60,00 € 

Schnupperjahr:     80,00 € 

Greenkeeper im Ruhestand:   95,00 € 

 

2. Fördermitglieder (§ 3 Abs. 2) 

Fördermitglieder sind natürliche oder juristische Personen, die den Verbandszweck fördern. 

 

2.1 Sport- / Golfanlagen (295,00 €) 

- Eine Person als Ansprechpartner 

- Teilnahme an Veranstaltungen zu Mitgliedskonditionen (jeweils 1 Person) 

- Zugang zum Login-Bereich 

- Keine Unfallversicherung 

 

2.2 Fördermitglied Einzelperson (215,00 €) 

- Nicht übertragbar 

- Keine Firmen- oder Anlagenzuordnung 

- Kein Stimmrecht, keine Unfallversicherung 

 

2.3 Firmenmitgliedschaft (495,00 €) 

- Ansprechpartner benennbar 

- Teilnahme an Veranstaltungen zu Mitgliedskonditionen (jeweils 1 Person) 

- Nennung auf Homepage und Jahrestagungsbanner 

- Keine Unfallversicherung 

 

 


